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 (StMFH)

Von:  (StMFH)
Gesendet:  2023 
An:  (StMFH)
Betreff: WG: Gesetzentwurf: Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 

und weiterer Rechtsvorschriften

Von: "Prof. Dr. Dieter Heuß" <heuss.vhw@vhw-bayern.de> 
Datum:  2022  
An:  
Betreff: AW: Gesetzentwurf: Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften 

  
Noch kurz zur Begründung des Ministeriums zur Änderung Art. 78: 
  
Zitat: 
„Zu Buchst. a, c (Art. 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, Satz 2 BayPVG E):  
Die bisherige Fassung des Art. 78 Abs. 1 Nr. 6 BayPVG trägt der besonderen Situation des 
wissenschaftlichen Personals Rechnung, wie sich insbesondere auch aus der Rechtsprechung 
des BVerfG ergibt (vgl. Beschluss vom 27. März 1979 – 2 BvL 2/77). Die Regelung ist jedoch 
insoweit nicht notwendig, als der Ausschluss der Beteiligung nach Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 bis 
13 BayPVG angeordnet wird. In den dort genannten Fällen steht nicht die wissenschaftliche 
Qualifikation der Beschäftigten im Vordergrund, sodass hier die Beteiligung des Personalrats 
ermöglicht werden kann.“ 
  
  
Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 bis 13 BayPVG -> Diese Nrn. 10-13 sind absolute Petitessen, darum 
ging es schlicht nicht.  
  
Was aber besonders auffällt: 
Auch mit der Bezugnahme auf BVerfG 2 BvL 2/77 liegt das Ministerium voll neben der Sache 
und ich kann nur sagen, dass dies offenbar bewusst betrieben wird, weil wir x-mal, auch 
bezugnehmend auf diese Entscheidung der BVerfG, herausgearbeitet haben und schriftlich 
vorgetragen haben, dass es bei der gebotenen Novellierung eben gerade nicht um das „ob“ (z.B. 
ob jemand eingestellt/befördert wird) geht, wie dies der zitierten Entscheidung  des BVerfG im 
Sachverhalt zugrunde liegt,  sondern um das „wie“ (also eine gewisse Verfahrenskontrolle) geht. 
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. Dieter Heuß 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vorsitzender Verband Hochschule und Wissenschaft VHW, Bayern im BBB und dbb 
Robert-Koch-Straße 8 
91080 Uttenreuth 
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Von: Prof. Dr. Dieter Heuß <heuss.vhw@vhw-bayern.de>  
Gesendet:  2022  
An:  
Betreff: WG: Gesetzentwurf: Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften 
  

 
  
in Sachen Novellierung BayPVG erreicht mich heute die Email mit dem Gesetzentwurf.  
Offensichtlich fand das Anliegen des Verbandes Hochschule und Wissenschaft, Bayern, in Sachen 
Art. 78 BayPVG kein Gehör. Das ist sehr bedauerlich wie auch äußerst bedenklich im Hinblick auf die 
damit klar in eine Richtung intendierte Interessenvertretung der Verantwortlichen in den 
Ministerien und in der Politik.  
  
Nichts destotrotz bedanke ich mich für Ihre Unterstützung in der Sache. 
  
Ich wünsche Ihnen eine gute Weihnachtszeit und schön heute ein gutes Jahr 2023! Bleiben Sie 
gesund! 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. Dieter Heuß 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vorsitzender Verband Hochschule und Wissenschaft VHW, Bayern im BBB und dbb 
Robert-Koch-Straße 8 
91080 Uttenreuth 

 
  
  
  
---------- Weitergeleitete Nachricht ---------- 
Von: BBB  
Datum:  2022,  
An:  
Betreff: Gesetzentwurf: Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften 

Wird nur per E-Mail übersandt! 

  

  

An die Landes- und Kommunalbeamtenverbände 

________________________________________ 

nachrichtlich: BBB-Hauptvorstand 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften; 

hier: Ressortanhörung 

  

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

beigefügt übersenden wir Ihnen einen Entwurf nebst Anlagen des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen und für Heimat mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

  

Sofern Sie hierzu eine Stellungnahme abgeben wollen, bitten wir Sie, uns diese bis spätestens 

  

Montag, den 16.01.2023 

  

– möglichst per E-Mail (bbb@bbb-bayern.de) – zuzuleiten. 

  

Die kurze Fristsetzung bitten wir zu entschuldigen. Wie Sie aus dem Anschreiben ersehen können, 
handelt es sich vorliegend zunächst um die Ressortanhörung, in der eine Frist bis 20.01.2023 
gesetzt wurde. Die formelle Beteiligung der Spitzenorganisationen erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

 

 

 

 
Bayerischer Beamtenbund e.V. 

Lessingstr. 11/II 

80336 München 

T 089-55 25 88-0 
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F 089-55 25 88-50 

@bbb-bayern.de 

www.bbb-bayern.de 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich 

geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 

Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten 

haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 

vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren 

sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist 

nicht gestattet. Sie können jederzeit die Löschung 

Ihrer Daten verlangen. Weitere Informationen finden 

Sie unter https://bbb-bayern.de/datenschutz.html  

  

This e-mail may contain confidential and/or privileged 

information. If you are not the intended recipient 

(or have received the e-mail in error) please notify 

the sender immediately and destroy this e-mail. Any 

unauthorized copying, disclosure or distribution of 

the material in this e-mail is strictly forbidden. You can 

request the deletion of your data at any time. 

More information is available at 

https://bbb-bayern.de/datenschutz.html 

  

  

 

 

Virenfrei.www.avast.com 

 


